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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung Impragnierung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Impréagnierung
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine bekannt.
Grund fur das Abraten von Verwendungen: Keine bekannt.

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller/Lieferant Patina-Fala Beizmittel GmbH

Stral3e: Stahlstr. 5

Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D — 30916 Isernhagen H.B.

Telefon: +49 (0) 511/ 97386-29

Telefax: +49 (0) 511/ 97386-40

E-Mail info@patina-fala.de

E-Mail (sachkundige Person) reach@fala.de

Auskunft gebender Bereich: Abteilung Entwicklung und Produktsicherheit

1.4 Notrufnummer:
Auskunft bei Notfallen Giftinformationszentrum-Nord, Robert-Koch-Str. 42,
37075 Gottingen, Tel.: (0551) 1 92 40

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Abschnitt Gefahrenklassen Kategorie | Gefahrenklasse | Gefahren-
und —kategorie hinweis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 1 Skin Corr. 1 H314
3.3 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318

Voller Wortlaut der H-Satze in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemalR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

2

GHSO05
Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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P303+ P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getrénkten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter gemaR lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung (Produktidentifikator/en):
Kaliummethylsilantriolat.

Erganzende Gefahreninformationen (EU): keine

2.3 Sonstige Gefahren: -

Ermittlung der PBT-, vPvB-, Nanoform-, ED-Eigenschaften: Dieser Stoff/diese Mischung enthalt
keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft
sind oder in Nanoform vorliegen oder die als endokrine Disruptoren (ED) klassifiziert sind.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs: Gemisch aus Wasser, anderen Stoffen und Gemischen.
Gefahrliche Bestandteile:

Bezeichnung Gew.% | Identifizierung E'zr;zt/;g%%g(gﬁg;‘

Kaliummethylsilantriolat 1-5 CAS 31795-24-1 Skin Corr. 1A, H314
EINECS 250-807-9 Eye Dam. 1, H318
Reg.-Nr. 01-2119517439-34

Voller Wortlaut von H-Satzen in ABSCHNITT 16.

Weitere Angaben: -

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Allgemeine Angaben: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke
unverziglich-entfernen-bzw. wechseln.

Nach Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife grindlich waschen. Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Bei Berlihrung mit den

Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15
Minuten mit flieBendem Wasser spuilen. Arzt
aufsuchen. Datenblatt mitfihren.

Nach Verschlucken: Kein Erbechen herbeifihren. Mund mit klarem Wasser
ausspulen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt
mitfGhren.

Selbstschutz des Ersthelfers: Personen, die Erste-Hilfe leisten, sollen sich dabei

nicht selbst gefahrden und nur sichere Mal3nahmen


g.schmauch
Durchstreichen

g.schmauch
Eingefügter Text
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen bzw. wechseln. 
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durchfiihren. Grundsatzlich wird fur Ersthelfer auch
das Tragen von personlicher Schutzausristung
empfohlen.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fur den Arzt: Zur Information Sicherheitsdatenblatt dem Arzt
vorlegen.
Spezialbehandlung: Bei Einatmen frihzeitig Gabe von Cortison-Spray.

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel:
Geeignete Léschmittel: Alkoholbestandiger Schaum, COz2, Trockenldschmittel,
Wassernebel, Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

5.2 Besonder vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall kdnnen sich bilden: Kohlenoxide und
andere toxische Pyrolyseprodukte. Bildung reizender,
atzender Dampfe.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit
umluftunabhé@ngigem Atemschutzgerat.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

5.4 Zusatzliche Hinweise Eindringen des Loschwassers in Oberflachen- und
Grundwasser sowie Boden vermeiden. Hautkontakt
durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch
Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden.

ABSCHNITT 6. MallBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

6.1.1 Nicht fuir Notfalle geschultes Personal
Produktkontakt und Einatmen eventuell entstehender
Déampfe vermeiden. Hautkontakt durch Einhalten
eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter
Schutzkleidung vermeiden. Verschuttetes Produkt
nicht bertihren. Fiur gute Liftung sorgen.

6.1.2 Einsatzkrafte
Die Hinweise zur Verwendung von Schutzausristung
wie unter 8. beschrieben, sind zu beachten. Augen-
und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Eindringen von Produkt in Gewasser und Boden
vermeiden. Kanalisationen Abdecken, damit das
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Eindringen des Produktes in die Kanalisation
verhindert wird.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Bei Resten: Ausgetretenes Material mit
unbrennbarem Saugmittel, Absorptionsmittel
(Kieselgur, Universalbinder, Sand, Saurebinder)
aufnehmen und zur Entsorgung nach den ortlichen
Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern
sammeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Schutzmafinahmen unter Abschnitt 7, 8 und 13
beachten.

6.5 Zusatzliche Informationen: Aufsaugen oder mit saugfahigem Material aufnehmen
(Kieselgur, Universalbinder, Sand, Saurebinder) und
gem. Punkt 13 entsorgen. Auch das eingesetzte
Aufsaugmittel ist nach Anwendung als Gefahrstoff zu
behandeln.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nicht in Kontakt bringen mit Sauren oder anderen
Chemikalien. Nur in gut bellfteten Bereichen
verwenden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Dampfe/Aerosole sind unmittelbar am Entstehungsort
sicher abzusaugen. GeféalRe nicht offen stehen lassen.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung
/Produktinformation beachten. Arbeitsverfahren
gemal Gebrauchsanweisung anwenden.
Schutzausristung verwenden (siehe Abschnitt 8).
Allgemeine Hygienemaf3nahmen:

Die beim Umgang mit Chemikalien
(Reinigungsmitteln) tblichen Vorsichtsmaflinahmen
sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getrénken
und Futtermitteln fernhalten. In Bereichen, in denen
gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen. Nach
Gebrauch die Hande waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausriistungen vor dem Betreten
von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Technische Malinahmen und Lagerungsbedingungen
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur. Kihl,
frostfrei und trocken lagern. Entsprechend den
ortlichen Vorschriften lagern.

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Im Originalbehalter lagern.
Verpackungsmaterialien:

Nur im Originalbehélter, aufrecht stehend
aufbewahren.
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Zusammenlagerungshinweise:

Lagerklasse (TRGS510):

Fernhalten von : Saure.

Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln und

Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit
unvertraglichen Stoffen, Produkten lagern.

8B

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

GefalR zur Lagerung verschliel3en.

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Zusatzliche Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Technischen Merkblatt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristung

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

Bezeichnung

CAS-Nr.

AGW, ml/m3

AGW, mg/m?3

Quelle

Dipropylenglykol

25265-71-8

100 E

2(I);DFG, H, Y, 11

E: einatembare Fraktion.

Y: ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

H: Hautresorptiv.

2(I1D): Uberschreitungsfaktor, Uberschreitung der Arbeitsplatzkonz. Um den Faktor 2, Kategorie Il
Resorptiv wirksame Stoffe
DFG: Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-

Kommission)

Relevante DNEL-Werte

Stoffname | Kaliummethylsilantriolat CAS 31795-24-1
Schwellenwert Exposition Verwendung Expositionsdauer und
durch Wirkung
0,42 mg/kg Oral Verbraucher Langzeit Systemische Wirkungen
4 mg/kg Dermal Verbraucher Kurzzeit Systemische Wirkungen
6,6 mg/kg Dermal Arbeitnehmer Kurzzeit Systemische Wirkungen
6,6 mg/kg Dermal Arbeitnehmer Langzeit Systemische Wirkungen
10 mg/m3 Inhalativ Verbraucher Kurzzeit Systemische Wirkungen
10 mg/m3 Inhalativ Verbraucher Langzeit Systemische Wirkungen
47 mg/m?3 Inhalativ Arbeitnehmer Kurzzeit Systemische Wirkungen
47 mg/m3 Inhalativ Arbeitnehmer Langzeit Systemische Wirkungen
Relevante PNEC-Werte
Stoffname | Kaliummethylsilantriolat CAS 31795-24-1

Schwellenwert

Umweltkompartiment

4,2 mgl/l

SuRwasser

0,42 mg/l

Meerwasser
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10 mgl/l Klaranlage (STP)
3,3 mg/kg SiuRwassersediment
0,33 mg/kg Meeressediment
0,54 mg/kg Boden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur die fachgerechte Anwendung des vorliegenden
Produkts, ist die normale Raumliiftung ausreichend.
Technische MalRhahmen sind dann nicht erforderlich.

8.2.2 Persdnliche Schutzausristung

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien
(Reinigungsmitteln) ublichen VorsichtsmalRnahmen
sind zu beachten. Gas/Dampfe/Aerosole nicht
einatmen. Langeren und intensiven Hautkontakt
vermeiden. Berihrung mit den Augen vermeiden.Von
Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten. In Bereichen, in denen gearbeitet wird,
nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen. Nach
Gebrauch die Hande waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausrustungen vor dem Betreten
von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

8.2.2.1 Augen-/Gesichtsschutz DichtschlielBende Schutzbrille tragen.

8.2.2.2 Hautschutz

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Handschuhauswahl nach EN 374 treffen. Das Material
muss undurchlassig sein. Beachten Sie die Angaben
des Herstellers zur Durchlassigkeit und
Durchbruchzeiten, sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische
Belastungen, Kontaktdauer).

Handschuhmaterial Z. B. aus Fluorkautschuk (FRM), Nitrilkautschuk
(NBR). Empfohlene Materialstarke: 0,4 mm.
Durchdringungszeit (max. Tragedauer): Permeationezeit/Durchbruchszeit: 8 Std. (DIN EN

374). Schutzhandschuhe sollten bei ersten
Abnutzungserscheinungen ersetzt werden. Die
genaue Durchbruchszeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:
Handschuhe aus Stoff, Handschuhe aus Leder

Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.
Sonstige HautschutzmalRnahmen: Einsatz von Hautschutzcreme wird empfohlen. Siehe

auch Hygienemaflinahmen.

8.2.2.3 Atemschutz Unter normalen Einsatzbedingungen nicht
erforderlich.
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8.2.2.4 Thermische Gefahren
Informationen, SchutzmalRnahmen

Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber
hinausgehenden Mal3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1.1 Aussehen ( Erscheinungshild )
Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:

9.1.2 Sicherheitsrelevante Basisdaten
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn/Siedebereich:
Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze

Flammpunkt (c.c. DIN3679):
Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert:

Kinematische Viskositat

Dynamische Viskositat

Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(log-Wert):

Dampfdruck:

Relative Dichte:

Dichte (20°C)

Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

fliissig
farblos, wei3lich
typisch, schwach

ca. 0°C (Wasser)

ca. 100°C (Wasser)

nicht brennbar, nicht weiterbrennbar
keine Daten vorhanden

keine Daten vorhanden

n. a.

keine Daten vorhanden

keine Daten vorhanden

12,6 bei 20°C (konz.)

ahnlich Wasser

keine Daten vorhanden
vollstandig I6slich (in Wasser)

keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden
1,01 g/cm3

keine Daten vorhanden
nicht relevant (flissig)

9.2.1 Angaben Uber physikalischen Gefahrenklassen

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

keine
keine

9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en

Keine Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat:

10.2 Chemische Stabilitat:

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefahrlichen Reaktionen im Bereich der
Verwendung bekannt.

Gegeben. Keine chemischen Reaktionen im Bereich
der Verwendung bekannt.

Exotherme Reaktion mit: Saure.

Nicht erhitzen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln
oder anderen flissigen Produkten mischen.
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10.5 Unvertragliche Materialien Exotherme Reaktion mit: S&ure.

10.6 Gefahrliche Zersetzungprodukte Siehe Abschnitt 5.3. Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 11. Toxikologische Informationen

11.1 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

Sofern nicht anders angegeben, basiert die Einstufung auf: Bestandteile der Mischung
(Summenformel). Einstufung nach GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat der Bestandteile des Gemischs

Substanz, Stoff Wirkdosis/ Dosis Spezies Methode,
Konzentration Exposition
. . . LD50 (oral) >2.000 mg/kg Ratte -
Kaliummethylsilantriolat | | 5en (dermal) - mg/kg ) 3
LC50/1 h (inhalativ) - mgl/l - -

Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keine Gefahrdung oder Wirkung bekannt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfligbaren
Daten wirkt das Produkt &tzend. Verursacht schwere
Veratzungen der Haut.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfiigbaren
Daten ist das Gemisch atzend (Verursacht schwere
Augenschaden).

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

Keimzell-Mutagenitat:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfiigbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

Karzinogenitat:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

Reproduktionstoxizitéat:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt. Keine Gefahrdung
oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfiigbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

Aspirationsgefahr:
Beurteilung / Einstufung: Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Keine
Gefahrdung oder Wirkung bekannt. Nicht getestet.

11.2 Andere Informationen:
Endokrinschadliche Eigenschaften: Keiner der Inhaltsstoffe ist in der Liste fur endokrinschadliche Stoff
aufgefihrt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat Das Produkt verandert den pH-Wert des Wassers zu
hoheren Werten. Das Gemisch besitzt keine
umweltgeféahrlichen Eigenschaften. Die Einstufung auf
umweltgefahrliche Eigenschaften erfolgte Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008.

Aquatische Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Substanz, Stoff Wirkdosis/ Testdauer Spezies Methode,

Konzentration Bemerkungen

Kaliummethylsilantriolat | LC50>500 mg/I 96 h Zebrakarpfling OECD203

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Bioabbau Impragnierkomponente (Kaliummethylsilantriolat ) ist
nicht biologisch leicht abbaubar (hach OECD-
Kriterien).

Persistenz

Es sind keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotential Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
Substanz, Stoff Octanol/Wasser- Biokonzentrationsfaktor | Bewertung , Bemerkungen
Verteilungskoeffizient | (BCF)
(log Kow)/

Bewertung / Einstufung:
Es handelt sich um ein Gemisch, das nach Bewertung der Einzelstoffe, nicht als umweltgefahrlich
einzustufen ist.

12.4 Mobilitat im Boden k. D. v.
Bekannte oder vorhergesagte Verteilung in den Umweltkompartimenten:
Das Produkt ist leicht in Wasser l6slich.
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12.5 Ergebnis der PBT und vPvP Beurteilung

Gemalf Anhang Xlll der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien fir PBT
(persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6 Andere umweltschadliche Wirkungen:
Endokrinschédliche Eigenschaften:
Endokrine Disruptoren-Liste: Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgefihrt.

12.7 Zuséatzliche 6kotoxikologische Informationen:
Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen/nationalen oder regionalen gesetzlichen
Bestimmungen der Entsorgung zufihren. Produkt nicht in die Kanalisation oder den Ausguss
gelangen lassen. Keine stehenden oder flieBenden Gewasser mit Chemikalie oder
Verpackungsmaterial verunreinigen. Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Oberflachenwasser oder in den Erdboden verhindern.

Die Verpackung ist restentleerbar und kann mit Wasser ausgespult werden. Die saubere Verpackung
einer Wiederverwertung, Recycling zufihren. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff, das
ungebrauchte Produkt zu behandeln.

Abfallschlissel, Abfallbezeichnungen gem. Abfallverzeichnis (AVV)

20 01 29* Siedlungsabfalle (Haushaltsabfélle und ahnliche gewerbliche und industrielle Abfélle sowie
Abfalle aus Einrichtungen), einschlieRlich getrennt gesammelter Fraktionen.

Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01)

Reinigungsmittel, die geféhrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer UN3267

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichung

Landtransport (ADR/RID) ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Kaliummethylsilantriolat)

Seeschiffstransport (IMDG/IMO) CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
(potassium methylsilantrioate)
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

(potassium methylsilantrioate)
14.3 Transportgefahrenklasse

Landtransport (ADR/RID)

Klasse 8
Klassifizierungscode C7
Gefahr-Nr.. (Kemlerzahl) 80
Sondervorschriften LQ22, E2
Gefahrzettel 8

Seeschiffstransport (IMDG/IMO)
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Klasse 8

EMS-Nr. F-A/S-B

Sondervorschriften LQ1, E2

Gefahrzettel 8

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Klasse 8
Sondervorschriften E2
Gefahrzettel 8

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID) Nein
Seeschiffstransport (IMDG/IMO) Nein
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) Nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Keine.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaf IBC-Code
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):
Das Produkt erfullt die Kriterien die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.

Inhaltsstoffe (648/2004; DetVO): Benzisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine, Sodium
Pyrithione.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fuhren):
Keine betreffenden Inhaltsstoffe verwendet.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Keine betreffenden Inhaltsstoffe verwendet.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien):
Keine betreffenden Inhaltsstoffe verwendet.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Anhang XIV, REACH Art. 57
SVHC-Stoffe (Besonders besorgniserregende Stoffe) wurden nicht verwendet.

Zulassungen gemal Titel VII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Keine

Beschrankungen gemaf Titel VIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Keine erwahnt.
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Impréagnierung
1001 (1 1), 1005 (5 1)

Nationale Vorschriften (Deutschland):

Wassergefahrdungsklasse (WGK):
WGK 1, schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2))
Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung: keine

Storfall-Verordnung (12. BImSchV):
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):

Unterliegt nicht der StorfallVO.
nicht anwendbar

Losemittelverordnung (31. BImSchV), VOC-Anteil: 0 % VOC-Anteil (berechnet)
Andere Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsvorschriften: -

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Fur diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung

durchgeftihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise i
Letzte Versionsnummer /letztes Uberarbeitungsdatum: 22.12.2021 (Version 2.2)

16.2 Abkurzungen und Akronyme

Acute Tox.
ADR

AGW
AVV

AwSV

Aquatic Chron.

ATE
BImSchV
CAS
CLP

CMR
DFG

DIN

DNEL

EC

ECHA

EG
EG-Nummer
EINECS
ELINCS
EN

Eye Dam.
EU
IATA-DGR
IBC-Code

ICAO-TI
IMDG-Code
ISO

IUCLID
LC50

LD50

log Kow

Akute Toxizitat

Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der StralRe

Arbeitsplatzgrenzwert

Verordnung uber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung)

Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Schatzwert der akuten Toxizitat

Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Chemical Abstracts Service

Verordnung Uber die Einstufungm Kennzeichnug und Verpackung; Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008

Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin

Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission)

Norm des Deutschen Instituts fir Normung

Abgeleiteter Nicht-Effekt-Wert

Effektive Konzentration

Européische Chemikalienagentur

Européische Gemeinschaft

Fur 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
Européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

Europaische Norm

Schwere Augenschadigung

Européische Union

International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung
gefahrlicher Chemikalien als Massengut

International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

International Maritime Code for Dangerous Goods

Norm der Internation Standards Organization

International Uniform Chemical Information Database

Fur 50 % einer Prufpopulation todliche Konzentration

Fur 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
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Low Abfallverzeichnis (siehe https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-
recycling/implementation-waste-framework-directive_en )

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent, biakkummulierbar, toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt Konzentration

PSA Persodnliche Schutzausriistung

REACH Verordnung Uber die Registrieerung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter

SDB Sicherheitsdatenblatt

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

STOT Spezifische Zielorgan-Toxizitat

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UFI Eindeutiger Rezepturindetifikator [Unique Formula Identifier]

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOC Volatile Organic Compounds (flichtige organische Verbindungen)

vPvB sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

WGK Wassergefahrdungsklasse

n. a. nicht anwendbar

k.D.v. keine Daten vorhanden

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beforderung gefahrlicher Giter auf Strafl3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giuter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport
geféhrlicher Guter im Luftverkehr).

Internet

http://www.baua.de

http:// publikationen.dguv.de
http://gestis.itrust.de
http://logkow.cisti.nrc.ca
http://www.gischem.de
http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table

16.4 Methoden geman Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der
Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prifdaten (pH-Wert), Berechnungsverfahren
Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext):
Im Datenblatt Abschnitt 2 und 3 verwendete H -Satze:
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

16.6 Schulungshinweise:
Keine


https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework-directive_en
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16.7 Sonstige Hinweise:
Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine
Zusicherung einer Produkteigenschaft im Sinne einer technischen Spezifikation dar.





